
      Torsten   Ramm      
R e c h t s a n w a l t 

gepr. Haus- & WEG Verwalter IHK, RDM, VDM 
 

Bürozeiten: Montag, Dienstag & Donnerstag von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr - Mittwoch & Freitag von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Geschäftskonto:   Stadtsparkasse  Herdecke - Kontonummer: 99 36 38 6 - Bankleitzahl: 450 514 85 
Fremdgeldkonto: Stadtsparkasse  Herdecke - Kontonummer: 99 36 39 4 -  Bankleitzahl: 450 514 85  
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 Torsten Ramm, Rechtsanwalt & 
gepr. Haus- & WEG - Verwalter IHK, RDM, VDM 

 

 
Schumannweg 6 
58313 Herdecke 
Tel.: +49 2330 / 603 99 53 
Fax: +49 2330 / 603 99 54 

 

 
Büro Dortmund 
Kaiserstraße 64 
44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 / 222 98 89 0 
Fax: s.o.  

 
Internet:     www.rechtsanwalt-ramm.com 

 
Tätigkeitsschwerpunkte: 
Vertragsrecht 
Wettbewerbsrecht 
 

 
Mitglied im DAV 

 
Anwalt- & Notarverein 
im LG-Bezirk Hagen 

e.V. 

Interessensschwerpunkte: 
Arbeitsrecht 
Gesellschaftsrecht 
Erbrecht 
 
In Bürogemeinschaft mit Rechtsanwalt Jaeger 
& Rechtsanwalt Harwardt 

 

   

  Herdecke, 2. Januar 2012 
 

  Aktenzeichen: 12-tr-z-1-1 
(Bitte stets angeben) 

 

RA Ramm./. RAK Hamm  Bearbeiter: RA Ramm 
 

Ihr Zeichen:   @: kanzlei@rechtsanwalt-ramm.info 
 

 

Klage 
 
des Rechtsanwalt Torsten Ramm, Schumannweg 6 in 58313 Herdecke, 

- Kläger -, 
gegen 

 
die Rechtsanwaltskammer Hamm, Ostenallee 18 in 59063 Hamm, 
 
- vertreten durch ihren Präsidenten Dr. Dieter Finzel, ebenda, - 

- Beklagte – 
wegen Feststellung u.a. 
 
vorläufiger Gegenstandswert: 1.000,00 Euro 
 
Der Kläger erhebt hiermit Klage gegen die Beklagte mit der Bitte um Anberaumung eines 
möglichst frühen Termines, in dem beantragt werden wird, die Beklagte zu verurteilen, 
 
1. Es wird festgestellt, dass der Kläger kein Personal der Beklagten ist.  
 
2. Die Beklagte hat an den Kläger Schmerzensgeld zu zahlen, dessen Höhe in das Ermes-
sen des Gerichtes gestellt wird, wenigstens jedoch 100,00 Euro, zzgl. Verzugszinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01. November 
2011. 
 
3. Im Falle des Vorliegens der Voraussetzung ein Versäumnis-, Anerkenntnis- oder Urteil 
nach Aktenlage zu fällen. 
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Begründung 

Der Geschäftsführer der Beklagten, angeblich eine Rechtsanwaltskammer und damit an-
geblich Körperschaft des öffentlichen Rechtes, wie auch ein angeblicher Beauftragter des 
Vorstandes der angeblichen Rechtsanwaltskammer als angebliche Körperschaft des Öf-
fentlichen Rechtes, teilte dem Kläger u.a. im September und Oktober 2011 jeweils in 
einem Schriftsatz konkludent mit, er gehöre zum Personal der Beklagten. 
 
Dies erscheint insoweit fraglich, da dem Kläger bisher über die Beklagte immer sugge-
riert worden ist, er sei selbstständiger und nicht angestellter Rechtsanwalt der angebli-
chen Rechtsanwaltskammer Hamm als angebliche Körperschaft des Öffentlichen Rechtes. 
 
Darüber hinaus liegt durch die feststellende Eigenschaft der angeblichen Rechtsanwalts-
kammer Hamm als angebliche Körperschaft des Öffentlichen Rechtes, Personal dieser 
Institution zu sein, die den Beweis durch Vorlage der Gründungsurkunde, Öffentlich 
Rechtliche Körperschaft zu sein,  nicht zu führen vermag, eine nicht gerade ganz uner-
hebliche Ehrverletzung vor. Denn hierdurch fühlt sich der Unterzeichner als selbständiger 
Rechtsanwalt nicht nur diskriminiert, er wird hierdurch tatsächlich diskrimiert. 
 
Aufgrund dieser vorsätzlichen Herabsetzung und Diskriminierung steht dem Kläger zu-
dem ein Schmerzensgeldanspruch nach §§ 823 BGB zu. 
 
Sollte der Kläger nunmehr allerdings nach Auffassung des Gerichtes doch Personal der 
Beklagten sein, ein gerichtlicher Hinweis diesbzgl. wird jedenfalls erbeten, so dürfte dem 
Kläger aufgrund des dann faktisch bestehenden Arbeitsvertrages ein nicht gerade ganz 
unerheblicher Schadensersatz in Höhe von monatlich mindestens 3.800,00 Euro brutto, 
was bei Syndikusanwälten in NRW hier eher unter dem üblichem Monatslohn liegt, zzgl. 
weiteren schon vorliegenden und künftig noch entstehenden Schadensersatz seit dem 
Juli 2005 zu stehen, deren Geltendmachung sich im Zweifel in diesem arbeitsrechtlichen 
Rechtsstreit vorbehalten bleibt. 
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Rechtsanwalt 


